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– Drucksache 20/11296

Programmatische Konsequenzen der Neuaufstellung der Erinnerungskultur 
durch die Kulturstaatsministerin

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Im Februar 2024 stand auf den Internetseiten der Staatsministerin und Beauf-
tragten der Bundesregierung für Kultur und Medien Claudia Roth (im Folgen-
den BKM) für kurze Zeit der Entwurf des „Rahmenkonzepts Erinnerungskul-
tur“ (RKE) online; er wurde dann, aus Gründen, die den Fragestellern unbe-
kannt sind, offline gestellt. Seit April wird dieses Papier der BKM in der Öf-
fentlichkeit diskutiert. Auslöser war ein Brief aller Dachverbände für die Ge-
denkstätten zur Erinnerung an das NS-Unrecht und die SED-Diktatur an die 
BKM. In diesem Schreiben wird der Entwurf „scharf kritisiert“, wie in den 
Medien berichtet wurde (www.deutschlandfunkkultur.de/rahmenkonzept-erin
nerungskultur-roth-100.html#kritik-gedenkstaetten; letzter Zugriff: 12. April 
2024). Offenbar wird darin auch der Vorwurf erhoben, der Entwurf könne „ge-
schichtsrevisionistisch im Sinne der Verharmlosung der NS-Verbrechen ver-
standen werden“. Die Verbrechen einzelner Täter, so die Sorge, könnte „auf 
eine Stufe mit dem staatlichen und rechtlich verankerten Vernichtungssystem 
des Nationalsozialismus gestellt werden“ (ebd.). Zudem wurde davor gewarnt, 
das neue Konzept könnte die „finanziellen Mittel für bestehende Gedenkstät-
ten verringern“. Angesichts „gravierender Mängel“ appellierten die Gedenk-
stätten an die BKM, „den Entwurf nicht weiter zu verfolgen“ (ebd.).

Die BKM plant laut Medienberichten, die Gedenkstätten im Mai zu einem 
Runden Tisch einzuladen. Die Diskussion über den Entwurf soll im Sommer 
vertieft werden, um dann im Herbst eine aktualisierte Gedenkstättenkonzepti-
on vorlegen zu können (www.fr.de/kultur/gesellschaft/claudia-roth-zur-erinner
ungskultur-den-aufgaben-der-zeit-stellen-92988474.html; letzter Zugriff: 
12. April 2024).

In ihrem Brief an die Gedenkstätten gibt die BKM auch Hinweise darauf, was 
sie programmatisch mit Blick auf die „Neuaufstellung der Erinnerungskultur“ 
plant (www.kulturstaatsministerin.de/SharedDocs/Namensbeitrag/DE/2024/20
24-02-15-gastbeitrag-gedenkkultur.html?nn=9d01efe2-3478-4d3f-b082-3ea87
28974b1; letzter Zugriff: 12. April 2024). „Eine Erinnerungskultur, die sich 
den Aufgaben der Zeit stellt“, so die BKM, „wird aber auch das Ringen um 
die Demokratie in Deutschland in den Blick nehmen und die Verschiedenheit 
individueller und kollektiver Erinnerungen als formatives Element demokrati-
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scher Gleichheit und künftiger gemeinsamer Erinnerungen gerade in einer 
Einwanderungsgesellschaft würdigen“ (ebd.).

Dass die „Einwanderungsgesellschaft“ ein wesentlicher Fluchtpunkt der 
„Neuaufstellung der Erinnerungskultur“ ist, unterstreicht das RKE in aller 
Deutlichkeit. Hiermit verbunden ist eine Revision des Begriffs der „national-
staatlichen Historie“ (Andreas Kilb: Ein Lernort wird zur Schule des Verler-
nens, FAZ, 9. April 2024, S. 8), stellt das Konzept doch fest, deutsche Ge-
schichte sei „auch die Geschichte der Vorfahren derjenigen, die uns zu uns 
gekommen sind“ (RKE, S. 25).

Diese Ausrichtung kommt einem erinnerungspolitischen Paradigmenwechsel 
gleich, standen doch bis jetzt die Zeit des Nationalsozialismus und die Shoah 
im Zentrum der Erinnerungskultur. Ein weiterer Fokus galt der Geschichte der 
DDR. Das RKE nimmt nun drei weitere erinnerungspolitische Themen in den 
Blick, nämlich den Kolonialismus, die Geschichte der Einwanderung nach 
Deutschland und Geschichte der Demokratie in der Bundesrepublik Deutsch-
land.

Der europäische und mit ihm der deutsche Kolonialismus, so wird im RKE 
festgestellt (RKE, S. 19) hätten „Leid und Unrecht über andere Kontinente ge-
bracht und die selbstbestimmte Entwicklung der Völker nachhaltig behindert“. 
Sein ideologisches Fundament sei ein „tiefsitzender europäischer Rassismus“ 
gewesen. Viele „aktuelle Phänomene von Ungleichheiten und Ungerechtigkei-
ten der aktuellen Weltordnung“ ließen sich an „den Folgen von Imperialismus 
und Kolonialismus“ festmachen und beeinflussten bis „heute die politisch-ge-
sellschaftlichen Verhältnisse in den ehemals kolonisierten Gebieten und deren 
Beziehungen zu den ehemaligen Kolonialmächten“.

Pauschal werden die angeblichen Nachwirkungen des Kolonialismus ganz im 
Sinne postkolonialistischer Narrative „für instabile Regierungen, ethnische 
Konflikte, Flucht und Migration, wirtschaftliche Abhängigkeit der ehemaligen 
Kolonien bis hin zu Ausbeutung, Diskriminierung, Chancen- und Entwick-
lungsungleichheit sowie Rassismus“ verantwortlich gemacht. Entsprechend 
hoch wird die Auseinandersetzung mit „Rassismus“ […] „in unserer Gesell-
schaft“ veranschlagt. „Die Auseinandersetzung mit dem kolonialen Erbe als 
Teil unserer deutschen Erinnerungskultur“ sei „auch deshalb eine zentrale ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe“ (ebd.).

Die Einwanderung nach Deutschland soll, so wird im RKE ausgeführt, in den 
Kontext der „europäischen und internationalen Einwanderungsgeschichte un-
seres Landes“ gestellt werden, die Teil der „aktuellen Erinnerungskultur wer-
den“ soll. Dass hiermit unter anderem erzieherische Ziele verbunden werden, 
zeigt die Einlassung, dass es auch um „Gefährdungen“ gehen soll, „denen sich 
eine demokratische Gesellschaft durch extremistische Ideologien, Propaganda 
und Hassparolen in den Herkunftsstaaten und in Deutschland ausgesetzt sieht, 
ebenso wie um das Fortdauern rassistischer und antisemitischer Vorurteile“ 
(RKE, S. 10).

Die Erinnerungskultur soll demnach aus Sicht der Fragesteller für gesell-
schaftspolitische Ziele wie den „Kampf gegen rechts“ oder den „Kampf gegen 
Rassismus“ instrumentalisiert werden. Das wird durch folgende Formulierung 
im RKE unterstrichen: „Erinnern dient weit mehr als nur dem Ausdruck von 
Trauer, es gilt auch als Mahnung zur Toleranz, zur Solidarität und nicht zuletzt 
zur Veränderung“ (RKE, S. 26). Dass „Veränderung“ hier mit gesellschaftspo-
litischen Zielen verbunden wird, verdeutlichen einschlägige Passagen des 
RKE (vgl. S. 13, 20, 26).

Auffällig ist, dass im RKE auf eine Definition von Erinnerungskultur verzich-
tet wird. Verwiesen wird auf den Koalitionsvertrag zwischen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und FDP, in dem Erinnerungskultur „als Einsatz für 
die Demokratie und Weg in eine gemeinsame Zukunft“ begriffen wird.

Die Fragesteller hingegen verstehen Erinnerungskultur im Sinne einer Bedeu-
tung, die die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann als „Aneignung der 
Vergangenheit durch eine Gruppe“ mit dem Ziel einer identitätsstiftenden Wir-
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kung präzisiert hat, was auch die Werte umfasst, die diese Gruppe vertritt (vgl. 
Aleida Assmann: Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur. Eine Inter-
vention, München 2013, 2. Auflage 2016, S. 32 f.). Die BKM verfolgt demge-
genüber im Sinne Assmanns eine rein „ethische Erinnerungskultur“, verstan-
den als kritische Auseinandersetzung mit Staats- und Gesellschaftsverbrechen 
unter besonderer Betonung der Opferperspektive (ebd.). Die „Aneignung der 
Vergangenheit durch eine Gruppe“ mit dem Ziel einer identitätsstiftenden Wir-
kung für eine Gruppe, kann so, zumal nun auch die Perspektive der national-
staatlichen Historie revidiert werden soll, nicht zustande kommen. Dieser Be-
fund wirft in den Augen der Fragesteller eine Reihe von grundsätzlichen Fra-
gen im Hinblick auf die Neuausrichtung der Erinnerungskultur durch die Kul-
turstaatsministerin auf, die unmittelbare Auswirkungen auf das kollektive Ge-
dächtnis hat und damit maßgeblich auf die Identitätsbildung Einfluss nimmt.

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Der Entwurf „Rahmenkonzept Erinnerungskultur“ ist ein Arbeitsdokument, 
das, wie im Papier selber dargelegt und bereits mehrfach kommuniziert, als Ba-
sis für einen breiten gesellschaftlichen Diskurs erstellt wurde. Es ist folglich 
weder statisch noch endgültig. Die sich auf dieses Konzept beziehenden Fra-
gen, insbesondere in Bezug auf bestimmte Textpassagen und Formulierungen, 
können deshalb angesichts der kontinuierlichen Fortschreibung des Papiers nur 
eingeschränkt und unter Vorbehalt beantwortet werden.

 1. Kann die Bundesregierung im Zusammenhang mit dem Entwurf Rah-
menkonzept Erinnerungskultur darlegen, welcher Begriff von Erinne-
rungskultur diesem Konzept zugrunde liegt (wenn ja, bitte hier auch auf 
die Wechselbeziehung zum Begriff kollektives Gedächtnis eingehen)?

Es wird auf die Definition von Bernd Faulenbach verwiesen, wonach Erinne-
rungskultur als „Umgang mit der Vergangenheit im öffentlichen Raum“ ver-
standen werden kann, „der bestimmte Formen aufweist, sich auf Institutionen 
abstützt und die Vergangenheit mit der Gegenwart in einer Weise in Beziehung 
setzt, dass diese – durch den Vorgang des Erinnerns, in dem sich Vergangenheit 
und Gegenwart begegnen – Relevanz für die Gegenwart erhält und dabei prin-
zipielle Orientierung im Hinblick auf die gegenwärtige Gesellschaft gegeben 
werden soll“ (Bernd Faulenbach, Die Erinnerungskultur Deutschlands, in: Ur-
bane Erinnerungskulturen im Dialog, S. 37 – 46, Berlin 2009.).
Im Zusammenhang mit dem von Maurice Halbwachs geprägten Begriff „kol-
lektives Gedächtnis“ ist darauf zu verweisen, „dass Erinnerung weder für Indi-
viduen noch für Gruppen ein fester, dauerhafter Besitz ist, sondern ein dynami-
scher Kommunikationsprozess, der innerhalb gegebener sozialer Rahmen statt-
findet“ (Gabi Dolff-Bonekämper, Topografien der Erinnerung und Gedächtnis-
kollektive, in: Urbane Erinnerungskulturen im Dialog, S. 26 – 36). Weiterhin 
Gültigkeit hat in diesem Zusammenhang das Vorwort der Fortschreibung der 
Gedenkstättenkonzeption des Bundes von 2008:
„Das Verständnis der eigenen Geschichte trägt zur Identitätsbildung jeder Nati-
on bei. Dazu gehören für uns Deutsche die Lehren, welche die Gründergenera-
tion der Bundesrepublik Deutschland aus der verbrecherischen Herrschaft des 
Nationalsozialismus gezogen hat: Die unveräußerliche Achtung der Menschen-
würde, das Bewusstsein für die Bedeutung der Freiheit und die Wertebindung 
des Grundgesetzes sind tragende Prinzipien unserer demokratischen Ordnung.
Zum historischen Erbe des wiedervereinten Deutschlands zählt seit 1990 auch 
die kommunistische Diktatur in der ehemaligen SBZ/DDR. Der auf dem 
Grundgesetz fußende antitotalitäre Konsens verbindet heute die demokrati-
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schen Parteien im Wissen um den menschenverachtenden Charakter dieser Dik-
tatur.
Darauf beruht unsere gemeinsame Verantwortung, das Gedenken an das 
menschliche Leid der Opfer wachzuhalten. Geschichte muss konsequent aufge-
arbeitet werden. Jeder Generation müssen die Lehren aus diesen Kapiteln unse-
rer Geschichte immer wieder neu vermittelt werden.“

 2. Was sind die wesentlichen Gründe dafür, dass es aus Sicht der Bundes-
regierung einer „Neuaufstellung der Erinnerungskultur“ bedarf (siehe 
Vorbemerkung der Fragesteller; bitte auch erläutern, welchen Stellenwert 
in dieser „Neuaufstellung“ Veränderungsprozesse [RKE, S. 13, 20, 26] 
einnehmen und was hier unter „Veränderung“ verstanden wird)?

Erinnerungskulturelle Vermittlungsarbeit richtet sich an alle in Deutschland le-
benden Menschen. Sie muss gesellschaftliche Realitäten berücksichtigen und in 
die Breite der Gesellschaft hineinwirken. Erinnerungskulturelle Förderkonzepte 
müssen deshalb in diesem Sinne weiterentwickelt werden und gesellschaftli-
chen Veränderungen Rechnung tragen. In Umsetzung des Koalitionsvertrages 
verfolgt die Bundesregierung daher das Ziel, auch den Unrechtszusammenhang 
des Kolonialismus, verschiedene Aspekte der Einwanderungsgesellschaft und 
die wechselvolle deutsche Demokratiegeschichte stärker als bisher in der Erin-
nerungskultur unseres Landes sichtbar werden zu lassen.

 3. Hat sich die Bundesregierung zu dem in den Medien zitierten Brief der 
Leiter sämtlicher Dachverbände für die Gedenk- und Erinnerungsorte an 
die Verbrechen und Opfer des Nationalsozialismus sowie der sowjeti-
schen Besatzung und der SED-Diktatur, in dem davon die Rede ist, dass 
das RKE einen „geschichtspolitischen Paradigmenwechsel“ markiere, 
der zu einer „fundamentalen Schwächung der Erinnerungskultur“ führen 
werde und „geschichtsrevisionistisch im Sinne der Verharmlosung der 
NS-Verbrechen“ verstanden werden könnte, eine Positionierung erarbei-
tet, und wenn ja, wie lautet diese (vgl. u. a. Harry Nutt: „Irgendwas mit 
Geschichte“. Das Rahmenkonzept Erinnerungskultur von Kulturstaats-
ministerin Roth stößt auf Kritik, Berliner Zeitung, 11. April 2024, S. 11)?

a) Hält die Bundesregierung die in diesem Brief erhobenen Vorwürfe 
für berechtigt, und wenn nein, warum nicht?

b) Hat die Bundesregierung Schlussfolgerungen aus dem Brief für ihr 
eigenes Handeln gezogen, und wenn ja, welche Auswirkungen wird 
dieser Brief auf das RKE haben?

Die Fragen 3 bis 3b werden gemeinsam beantwortet.
Die BKM nimmt die artikulierten Sorgen der Leiterinnen und Leiter der Ge-
denkstätten bezüglich der Ausgestaltung der Aktualisierung der Gedenkstätten-
konzeption ernst. Die BKM steht im Austausch mit den Gedenkstätten und 
wird deren vorgetragene Anliegen bei der Aktualisierung der Gedenkstätten-
konzeption berücksichtigen.
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 4. Welche Strömungen genau hat die Bundesregierung im Blick, wenn sie 
im RKE davon redet, dass wir aktuell eine „Instrumentalisierung der Er-
innerungskultur durch antidemokratische Strömungen erleben, in der to-
talitäre oder imperial kolonialistische[r]“ Akteure und „autoritäre Re-
gime verherrlicht und historische Unrechtsregime verharmlost“ werden 
(RKE, S. 10; bitte auch darlegen, wann aus Sicht der Bundesregierung 
von einer „Verherrlichung“ […] „totalitärer oder imperial kolonialisier-
ter“ Akteure oder „autoritärer Regime“ die Rede sein kann und wo genau 
sie eine „Instrumentalisierung der Erinnerungskultur durch antidemokra-
tische Strömungen“ sieht)?

Die Bundesregierung wendet sich mit aller Entschiedenheit gegen Äußerungen 
wie die des damaligen Vorsitzenden der AfD-Fraktion im Deutschen Bundes-
tag, Alexander Gauland, „Hitler und die Nazis“ seien „nur ein Vogelschiss in 
unserer über 1000-jährigen Geschichte“. Das Gleiche gilt für Äußerungen des 
Vorsitzenden der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, Björn Höcke, der von 
einer „dämlichen Bewältigungspolitik“ gesprochen, das Denkmal für die er-
mordeten Juden Europas als „Denkmal der Schande“ bezeichnet und eine „erin-
nerungspolitische Wende um 180 Grad“ gefordert hat.

 5. Welche Gründe hat die Bundesregierung dafür, wenn sie davon spricht, 
dass die „Erfahrungen und Perspektiven“ von „Menschen mit Einwande-
rungs- und Fluchtgeschichte auch jenseits des bereits bestehenden Doku-
mentationszentrums für Flucht, Vertreibung und Versöhnung“ […] „Teil 
einer aktuellen Erinnerungskultur“ werden sollen (RKE, S. 10; bitte auch 
darlegen, inwiefern diese Gründe mit den „Gefährdungen“ zusammen-
hängen, denen „sich eine demokratische Gesellschaft durch extremisti-
sche Ideologien, Propaganda und Hassparolen in den Herkunftsländern 
und in Deutschland ausgesetzt sieht“)?

Deutschland ist ein Einwanderungsland. Wie in der Antwort zu Frage 2 ausge-
führt, muss erinnerungskulturelle Vermittlungsarbeit sich an alle gesellschaftli-
chen Gruppen richten. Dazu sind zielgruppenspezifische Ansätze und Maßnah-
men notwendig, die auch den eigenen Erfahrungshintergrund dieser jeweiligen 
Zielgruppen mitumfassen.

 6. Hat die Bundesregierung Studien in Auftrag gegeben, die belegen, dass 
sich an den „Folgen von Imperialismus und Kolonialismus“ […] „viele 
aktuelle Phänomene von Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten der aktu-
ellen Weltordnung festmachen lassen“ (RKE, S. 12)?

a) Wenn ja, welche Studien sind das?

b) Wenn nein, kann die Bundesregierung darlegen, warum nicht?

 7. Woran macht die Bundesregierung fest, dass vor dem Hintergrund der 
Frage 6 „vor allem der Kampf gegen aktuellen Rassismus in der deut-
schen Gesellschaft“ an dieser Stelle zu nennen sei, der die „demokrati-
schen Grundlagen unserer Gesellschaft in hohem Maße“ bedrohe und ein 
„wichtiger Ankerpunkt der erinnerungskulturellen Arbeit“ sei (RKE, 
S. 19; bitte auch darlegen, aufgrund welcher Erkenntnisse [z. B. in Form 
einschlägiger Studien] die Bundesregierung zu der Erkenntnis gekom-
men ist, dass zwischen den „Folgen von Imperialismus und Kolonialis-
mus“ und dem „aktuellen Rassismus in der deutschen Gesellschaft“ ein 
Zusammenhang besteht)?
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 8. Kann die Bundesregierung Studien nennen, die die Aussage belegen, 
dass die „Folgen von Imperialismus und Kolonialismus“ in einem kausa-
len Zusammenhang mit „instabile[n] Regierungen, ethnische[n] Konflik-
te[n], Flucht und Migration, wirtschaftliche[r] Abhängigkeit der ehemali-
gen Kolonien bis hin zu Ausbeutung, Diskriminierung, Chancen- und 
Entwicklungsungleichheit sowie Rassismus“ (RKE, S. 19) stehen?

a) Wenn ja, welche sind dies (bitte diese Studien benennen und kurz mit 
Blick auf die o. g. Aussagen erläutern)?

b) Wenn ja, bezieht sich die Bundesregierung hier auf die marxistisch 
inspirierten Dependenztheorien, die auf der Kernaussage basieren, 
dass die Armut bzw. Unterentwicklung des Globalen Südens durch 
den Wohlstand des Globalen Nordens verursacht sein soll, und wenn 
ja, inwieweit tut sie das?

Die Fragen 6 bis 8 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Zu den Folgen von Imperialismus und Kolonialismus und ihren Fortwirkungen 
liegen zahlreiche unabhängige Veröffentlichungen vor, sie sind auch weiterhin 
Gegenstand wissenschaftlicher Forschung.
Die Bundesregierung unterstützt und initiiert auch unabhängige wissenschaft-
liche Studien im Bereich der Auseinandersetzung mit der deutschen Kolonial-
vergangenheit. Diesbezüglich wird verwiesen auf die Antwort der Bundesregie-
rung zu Frage 17 der Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundes-
tagsdrucksache 20/6085.

 9. Kann die Bundesregierung mit Blick auf den Umgang mit der deutschen 
Kolonialgeschichte deutlich machen, wo und wie deren „Auswirkungen 
und Spätfolgen Teil unserer Erinnerungskultur“ werden sollen, und 
welche Bedeutung der Förderung und Vermittlung von Kenntnissen 
„über die Weltbilder, Ontologien, spirituellen und religiösen Erzählungen 
der Partnergesellschaften“ für die deutsche Erinnerungskultur zugemes-
sen wird (RKE, S. 20 f.; bitte auch darlegen, aus welchen Gründen diese 
„Erinnerungs- und Aufklärungsarbeit“ […] „insbesondere durch die 
Rückgabe von Kulturgut aus kolonialen Kontexten“ gefördert werden 
muss)?

Der Kolonialismus muss in seiner Gesamtheit erfasst werden. Dies umfasst 
auch die Auseinandersetzung mit den zum Teil bis heute nachwirkenden Fol-
gen. Die Befassung mit den Partnergesellschaften dient dem gegenseitigen in-
terkulturellen Verständnis und kann insbesondere eine Basis für die zukünftige 
Zusammenarbeit mit den vom Kolonialismus betroffenen Ländern schaffen. 
Hierzu zählt auch die Bereitschaft zur Rückführung von Kulturgütern aus kolo-
nialen Kontexten.

10. Kann die Bundesregierung die zivilgesellschaftlichen Initiativen und die 
Vertreter aus den ehemaligen Kolonialgebieten und der Diaspora konkre-
tisieren, die sie für die Realisierung eines Lern- und Erinnerungsortes 
einbeziehen will, der über „die deutsche und europäische Kolonialherr-
schaft und ihre Verbrechen“ […] „aufklärt“ und den „aktiven, beständi-
gen Widerstand der Kolonisierten würdigt“ (RKE, S. 21; bitte auch die 
Kriterien nennen, nach denen diese zivilgesellschaftlichen Initiativen und 
die Vertreter aus den ehemaligen Kolonialgebieten und der Diaspora aus-
gewählt werden)?
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Treffen nach Kenntnis der Bundesregierung Medienberichte zu, nach 
denen im Themenbereich Kolonialismus des RKE Organisationen oder 
Vereine wie die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland Bund e. V., 
Decolonize Berlin e. V., das Deutsche Zentrum für Integrations- und Mi-
grationsforschung (DeZIM) und der Beirat der Koordinierungsstelle zur 
nationalen Umsetzung der „UN-Dekade für Menschen afrikanischer Her-
kunft“ mitgearbeitet haben sollen (www.nius.de/analyse/erinnerungswend
e-im-auftrag-von-claudia-roth-diese-linksradikalen-vereine-sollen-unsere-
deutsche-geschichte-umdeuten/54498877-bed9-4847-900b-5b79fe1e2b6c; 
letzter Zugriff: 19. April 2024), und wenn ja, nach welchen Kriterien wur-
den diese Organisationen und Vereine ausgewählt?

Was das Konzept für einen Lern- und Erinnerungsort angeht, wird auf die Ant-
wort der Bundesregierung zu Frage 14e der Kleinen Anfrage der Fraktion der 
CDU/CSU auf Bundestagsdrucksache 20/9848 verwiesen.
Der Entwurf des sogenannten Rahmenkonzepts Erinnerungskultur wurde am 
11. März 2024 in einer Gesprächsrunde mit Vertreterinnen und Vertretern ein-
schlägiger zivilgesellschaftlicher Initiativen besprochen. Die vom Fragesteller 
genannten zivilgesellschaftlichen Initiativen haben an der Gesprächsrunde teil-
genommen. Darüber hinaus wurde der Entwurf am 15. März 2024 im Rahmen 
einer Sitzung des Beirats der Koordinierungsstelle zur nationalen Umsetzung 
der „UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft“ besprochen.

11. Treffen nach Kenntnis der Bundesregierung Medienberichte zu, in denen 
davon die Rede ist, dass sich Bafta Sarbo, Vorstandsmitglied der Initia-
tive Schwarze Menschen in Deutschland Bund e. V., „klar gegen die 
Existenz Israels positioniert“ hat und zur BDS-Unterstützerszene (BDS = 
Boykott, Deinvestition und Sanktionen) zu rechnen sei (taz.de/Buch-ueb
er-linke-Lethargie/!5977464/; letzter Zugriff: 19. April 2024), und wenn 
ja, warum wurde dieser Verein trotz dieser Positionierung seines Vor-
standsmitgliedes gebeten, am RKE mitzuarbeiten?

a) Ist der Bundesregierung bekannt, dass es sich bei der in der Frage 11 
angesprochenen Bafta Sarbo um eine „bekennende Marxistin“ han-
delt, wie unter anderem aus einem Interview von Sarbo mit „Solida-
rität Info“ hervorgeht (solidaritaet.info/2023/03/mit-dem-marxismus-
koennen-wir-rassismus-in-seiner-historischen-entwicklung-verste
hen/; letzter Zugriff: 19. April 2024), der „Webseite der Sozialisti-
schen Organisation Solidarität“ (Sol), die im Verfassungsschutzbe-
richt 2022 Erwähnung findet (www.verfassungsschutz.de/SharedDoc
s/publikationen/DE/verfassungsschutzberichte/2023-06-20-verfassun
gsschutzbericht-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=9; letzter 
Zugriff: 19. April 2024), und wenn ja, warum wurde die Initiative 
Schwarze Menschen in Deutschland Bund e. V. trotz dieser Positio-
nierung ihres Vorstandsmitgliedes gebeten, am RKE mitzuarbeiten?
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b) Ist der Bundesregierung bekannt, dass die Direktorin des Deutschen 
Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung, Prof. Dr. Naika 
Foroutan, ein „Integrationsprogramm auch für Nicht-Einwan-
derer*innen“ – also insbesondere für autochthone Deutsche – nach 
dem Vorbild des Reeducation-Programms der Alliierten fordert, damit 
„alle“ lernen, „mit geschlechtlicher, sozialer, kultureller, ethnischer, 
religiöser und nationaler Pluralität umzugehen“ (www.rosalux.de/publ
ikation/id/14762/blick-hinter-den-schleier; letzter Zugriff: 19. April 
2024), und wenn ja, hat sich die Bundesregierung zu dieser Forderung 
eine eigene Positionierung erarbeitet (bitte ausführen, wenn die Bun-
desregierung diese Forderung teilt, bitte die Gründe hierfür darlegen)?

Die Fragen 11 bis 11b werden gemeinsam beantwortet.
Eigene Kenntnisse zu den in den Fragen 11 bis 11b angesprochenen Positionie-
rungen und Vorhaben von Bafta Sarbo und Prof. Dr. Naika Foroutan hat die 
Bundesregierung nicht, im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 10 verwie-
sen.

12. Wird die Bundesregierung vor dem Hintergrund der Fragen 10 und 11 
weiter an der im RKE (S. 39) erhobenen Bedingung: „Die Einbindung 
von Vertretern der Herkunftsgesellschaften oder der Zivilgesellschaft 
wird Fördervoraussetzung bei Kulturprojekten zur Aufarbeitung der Ko-
lonialvergangenheit in den von [der] BKM geförderten Einrichtungen“ 
festhalten, und wenn ja, muss daraus geschlossen werden, dass die Initia-
toren von Kulturprojekten, die mit Bundesmitteln „in den von [der] 
BKM geförderten Einrichtungen“ gefördert werden, verpflichtet sind, 
jene Organisationen oder Vereine „einzubinden“, die in der Frage 11 auf-
gezählt wurden?

Die Einbindung von Vertreterinnen und Vertretern der Herkunftsgesellschaften 
und der Zivilgesellschaft gibt bei der Auseinandersetzung mit der deutschen 
Kolonialvergangenheit wertvolle Impulse und bereichert den Diskurs. Im Übri-
gen wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.

13. Wann ist mit der Veröffentlichung des Gutachtens für den in Frage 10 
angesprochenen Lern- und Erinnerungsort zu rechnen, mit dem eine Ex-
pertenkommission betraut wurde (RKE, S. 21; bitte auch die Experten 
benennen, die an der Erstellung dieses Gutachtens beteiligt sind)?

Die Auswahl der Expertinnen und Experten ist noch nicht abgeschlossen. Im 
Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 14e der Kleinen 
Anfrage der Fraktion der CDU/CSU auf Bundestagsdrucksache 20/9848 ver-
wiesen.

14. Kann die Bundesregierung die Gründe dafür angeben, welche Konse-
quenzen für die bisher praktizierte Erinnerungskultur aus der Einlassung 
folgen, dass die deutsche Geschichte „auch die Geschichte der Vorfahren 
derjenigen“ sei, „die zu uns gekommen sind“ (RKE, S. 25; bitte ausfüh-
ren)?

a) Hat die Bundesregierung bereits Konzepte entwickelt, wie „die Ge-
schichte der Vorfahren derjenigen“, „die zu uns gekommen sind“, in 
die gegenwärtige Erinnerungskultur eingeschrieben werden kann 
(bitte diese Konzepte ggf. näher erläutern)?
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b) Muss aus der Feststellung, dass „eine offene und plurale Erinnerungs-
kultur“ nur erwachsen könne, „wenn die Erfahrungen und Perspekti-
ven möglichst vieler Menschen, die in Deutschland leben, anerkannt 
und in der Wahrung der Grundwerte unserer Gesellschaft Teil eines 
demokratischen Aushandlungsprozesses werden“, abgeleitet werden, 
dass Erinnerungskultur, wenn sie „offen“ und „plural“ sein will, künf-
tig „Teil eines demokratischen Aushandlungsprozesses“ werden muss 
(RKE, S. 25; bitte auch darlegen, wie dieser „Aushandlungsprozess“ 
praktisch vonstattengehen soll)?

Die Fragen 14 bis 14b werden gemeinsam beantwortet.
Die Bundesregierung verfolgt eine Erinnerungspolitik, die der Realität unserer 
Einwanderungsgesellschaft gerecht wird, die verbindend ist und den Zusam-
menhalt unserer Gesellschaft stärkt. Dazu gehört zum einen, dass wir die Ge-
schichte und die Geschichten der Menschen, die zu uns kommen, wahrnehmen 
und beleuchten, dass diese Migrationsgeschichten auch zu einem Teil unserer 
Erinnerungspolitik werden. Dies gilt auch im Hinblick auf die aus der Shoah 
resultierende Verantwortung, die allen in unserer Gesellschaft lebenden Men-
schen obliegt, ganz gleich, ob sie hier geboren oder zugewandert sind. Auch 
zugewanderte Menschen müssen deshalb als Zielgruppe und Akteure einbezo-
gen werden.

15. Welche Gruppen von Menschen genau hat die Bundesregierung im Au-
ge, wenn sie von Menschen spricht, die „fremd“ gemacht werden und im 
„Alltag Diskriminierung bis hin zu offenem Hass, Hetze und Gewalt“ er-
leben (RKE, S. 25; bitte auch erläutern, wer genau diese Gruppen von 
Menschen mit welchen Absichten „fremd“ macht)?

Gemeint sind alle Menschen, die Opfer gruppenbezogener Menschenfeindlich-
keit werden und deren gesellschaftliche Ausgrenzung durch einzelne Personen 
oder auch durch z. B. politische Gruppierungen betitelt wird. Dazu zählen bei-
spielsweise die Opfer der rassistischen Mordanschläge auf das jüdische Alten-
heim in München 1970, auf Wohnhäuser von türkischstämmigen Familien in 
Mölln 1992 und Solingen 1993, auf die jahrelange Mordserie des NSU und die 
rassistisch bzw. antisemitisch motivierten Anschläge von Halle 2019 und Ha-
nau 2020. Stellvertretend für die leider sehr zahlreichen Menschen, die im All-
tag Diskriminierung bis hin zu offenem Hass, Hetze und Gewalt erleben müs-
sen, seien auch die Opfer der Straftaten des AfD-Bezirksverordneten Kai Borr-
mann genannt, der 2023 rechtskräftig wegen Körperverletzung und Beleidi-
gung aus rassistischen Motiven verurteilt wurde.

16. Wie beurteilt die Bundesregierung die Einlassung, „Die Konfrontation 
der älteren Generation mit ihrer schuldhaften Vergangenheit und ihrer 
Verantwortung für die Verbrechen des NS-Systems gehört zu den Errun-
genschaften der 68er“ (RKE, S. 5) vor dem Hintergrund gegenteiliger 
Einschätzungen, nach denen die „68er“-Protestbewegung an „einer ernst-
haften Auseinandersetzung mit der Vergangenheit“ […] „nicht interes-
siert“ war und „dafür auch nichts geleistet“ hat (www.bpb.de/themen/zei
t-kulturgeschichte/68er-bewegung/51791/wider-den-muff-von-1000-jahr
en/#node-content-title-0; letzter Zugriff: 18. April 2024; bitte auch dar-
legen, an welchen Studien die Bundesregierung ihre o. g. Bewertung der 
68er für Vergangenheitsbewältigung festmacht und inwiefern hier in die-
sem Zusammenhang von „Errungenschaften“ die Rede sein kann.)

Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus durchlief in der Bundes-
republik verschiedene Phasen. Wichtige Wegmarken waren dabei u. a. der Pro-
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zess gegen Adolf Eichmann in Jerusalem 1961, die Ausstrahlung der Fernseh-
serie „Holocaust“ in der Bundesrepublik 1979, der Historikerstreit 1986/87 und 
die Wehrmachtsausstellung ab 1995. Auch die sogenannte 68er-Bewegung 
spielte in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle, die auch Gegenstand 
wissenschaftlicher Diskussionen ist.

17. Kann die Bundesregierung darlegen, welchen Grad von Verbindlichkeit 
das RKE vor dem Hintergrund der Auskunft aufweist, dass sich die in 
ihm enthaltenen „Überlegungen“ als „ein Anstoß zu einem breiten Dis-
kussionsprozess“ verstehen, „den wir in den kommenden Wochen und 
Monaten gestalten werden“, die aber „notwendigerweise nur ein Anfang“ 
sein können (RKE, S. 3; bitte auch erläutern, ob diese Auskunft bedeutet, 
dass größere Teile des RKE im Verlauf des Diskussionsprozesses zur 
Disposition gestellt werden könnten oder aber die BKM einen Kernbe-
stand dieses Papiers für unabdingbar für eine Neuaufstellung der Erinne-
rungskultur ansieht)?

Es wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.
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